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1. Bewilligung / Versicherung
Das Abbrennen von Feuerwerk ist ausser am
1. August und am Silvester bewilligungspflichtig.
Unbewilligt Feuerwerk abzubrennen gilt als
Nachtruhestörung.
Bitte informieren Sie sich frühzeitig bei der ört-
lichen Behörde nach den Vorschriften. Gegeben-
falls ist eine Bewilligung einzuholen.
Überlegen Sie sich genau, ob Sie versichert sind,
wenn Sie sich oder anderen Schaden zufügen.

2. Transport
Der Transport von Feuerwerk ist dem SDR/ADR
unterstellt. Alles was über der Freigrenze liegt,
darf nur mit zugelassenen Fahrzeugen transpor-
tiert werden.
Gerne informieren wir Sie über diese Freigrenzen.

3. Lagerung
Feuerwerk muss trocken und an einem abge-
schlossenen Ort gelagert werden.
In der Nähe des Feuerwerks muss striktes
Rauchverbot herrschen.

4. Platzabsperrung
Der Abbrennplatz ist so zu wählen, dass niemand
gefährdet wird. Grossräumig absperren mit Distan-
zen gemäss Punkt 6 Sicherheitsdistanzen.

5. Witterungseinflüsse
Beachten Sie schon bei der Wahl des Abschuss-
standortes die allgemeine Windrichtung. Ausge-
brannte Artikel dürfen nicht in Richtung der
Zuschauer zurückfallen. Bei Gefahr von Regen
muss das Feuerwerk vor Nässe geschützt werden.
Feuerwerk kann mit einer geeigneten Folie
abgedeckt werden. Nasse Artikel dürfen nicht
gezündet werden.

6. Sicherheitsdistanzen
Die Sicherheitsdistanzen sind auf jedem Artikel
aufgeführt. Diese gelten als Mindestdistanzen und
sind zwingend einzuhalten. Für die Batterien mit
Kaliber 75 mm gilt 100 Meter, Kaliber 100 mm gilt
125 Meter, Kaliber 125 mm gilt 150 Meter
Sicherheits-distanz.
Beachten Sie jedoch, dass zu grosser Abstand zum
Feuerwerk den Effekt verkleinert.

7. Bodenbeschaffenheit
Wählen Sie einen harten und ebenen Untergrund.

VORSCHR IFTEN

8. Standfestigkeit
Beachten Sie die Aufstellvorschriften auf der
Bedienungsanleitung. Befestigen Sie die Artikel so,
dass diese auf keinen Fall umkippen können.
Pfähle oder Sandsäcke rund herum und Spannsets
eignen sich dazu. Kontrollieren Sie die Standfestig-
keit gut.

9. Anzündmittel
Feuerzeug und Streichhölzer sind bei leichtem
Wind nicht ideal. Verwenden Sie zum Anzünden
die mitgelieferten Zündlichter und Sturmhölzer.

10. Abbrandkontrolle
Die Wartefrist vor dem Aufräumen des Geländes
beträgt 20 Minuten. Halten Sie nie Körperteile über
die Rohre. Mit einer Taschenlampe können Sie von
der Seite die ausgeschossenen Rohre prüfen. Ist
der obere innere Rand der Rohres leicht ange-
schwärzt, ist das Rohr ausgeschossen.

11. Blindgänger / Wartefristen
Blindgänger nie nachträglich zünden. Warten Sie
vor dem kontrollieren mindestens 15 Minuten.
Blindgänger müssen anschliessend wieder in die
Orginalkartons verpackt werden.
Rufen Sie uns am nächsten Tag an. Wir organisie-
ren den Rücktransport.

12. Funktionsweise
Sie müssen wissen, wie jeder Artikel funktioniert,
wo Sie ihn anzünden können, was er macht und
wie lange er ungefähr brennt. Wir instruieren Sie
genau über jeden Artikel, damit Sie diesen sicher
aufstellen und abbrennen können.
Lesen Sie vor dem Aufstellen nochmals die Bedie-
nungsanleitung und kontrollieren Sie die Sicher-
heitsdistanzen.

13. Besondere Risiken
Bei allgemeiner Trockenheit dürfen Feuerwerke
nicht gezündet werden. Beachten Sie die besonde-
ren Anordnungen der Behörden.

14. Rücktransport
Wir organisieren den Rücktransport von nicht
abgebrannten Feuerwerkskörper.

Abfallentsorgung
Abgebrannte Feuerwerke hinterlassen immer
Rückstände (Abfälle). Es gehört zum guten Image
eines jeden Feuerwerkers, die zurückgefallenen
Teile wegzuräumen. Vor allem Teile, welche nicht
verrotten (Aluminium-Hülsen der Raketen) müs-
sen aus den Feldern geräumt werden.

Vorschriften für Grossfeuerwerke (Bestandteil zum Verkaufsprotokoll)



Constri-Feuerwerke können auch elektrisch gezündet
werden.

Vorteil:
Mehr Sicherheit beim Zünden durch
grössere Distanz. Das Aufstellen benö-
tigt etwas mehr Zeit.

Noch besser abgestimmte Bilder am
Himmel.

Einfache Handhabung
Das elektrisch gesteuerte Feuerwerk wird bei uns vorberei-
tet. Für das elektrifizieren der Feuerwerksbatterien benötigt
es eine Instruktion durch unsere Feuerwerksberater. Sie
können die Feuerwerksbatterien nach Plan aufstellen und
elektrifizieren, die Kabel (ca. 25 – 30 Meter) an den mitge-
lieferten Schaltkasten anschliessen.

Einfachere Zündung
Zum Zünden der Feuerwerkprogramme benötigen Sie noch
eine gut geladene Autobatterie (in jeder Autogarage erhält-
lich oder eigene Autobatterie verwenden). Jedes einzelne
Feuerwerksbild kann durch den entsprechenden Schalter
aus einer sicheren Entfernung entzündet werden.

Schaltkasten
Das Feuerwerk wird zentral vom Schaltkasten her dirigiert.
Die Miete des Schaltkastens ist im Sortimentspreis inbe-
griffen. Den Schaltkasten müssen Sie uns sofort nach
Gebrauch wieder retournieren. Nicht retournierte Schalt-
kästen werden mit Fr. 250.– verrechnet. Wird er durch
unsachgemässe Behandlung beschädigt, stellen wir Ihnen
die Reparaturkosten in Rechnung.
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ANLE I TUNGEN

Am Boden
verschrauben

Hier am Boden verschrauben (beidseitig)

BITTE HALT DER ANGESCHRAUBTEN
BATTERIEN ÜBERPRÜFEN!

Bei Abschuss im Schnee oder hartem Boden bitte
Europaletten benützen. Pro Palette max. 2 Batterien an
jedem Ende aufstellen (siehe Bild) und rundum mit
70 mm Schrauben durch die Vorlochung in der Spanplatte
verschrauben (min. 6 Stück pro Batterie).

AA CC HH TT UU NN GG   Abbrenn-Nummer von Aussenkarton
auf Batterie übertragen!

Die Schrauben und der Schraubeinsatz werden mitgelie-
fert. Sie benötigen dazu noch eine Akkubohrmaschine.

Montage anleitung bei Befestigung auf Paletten
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Vorteile der elektrischen Zündung der Constri-Feuerwerke


